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Die Zeichen der Zeit erkennen

Ubersicht, worum es in den 16 Dokumenten des Konzils geht

P. Leonhard Sexauer

Vom 11. Oktober 1962 bis zum 8. Dezember
1965 dauerte das Zweite Vatikanische Konzil.
Das bedeutete aber nicht, dass die Bischofe
der Welt mehr als drei Jahre lang in ihren
Didzesen abwesend waren. Das Konzil, des-
sen Dauer wie bei vielen Konzilien der Kir-
chengeschichte im Vorfeld nicht so recht ab-
sehbar war, tagte in vier mehrmonatigen
Sitzungsperioden jeweils im Herbst:
1. Sitzungsperiode:

11. Oktober bis 8. Dezember 1962
2. Sitzungsperiode:

29. September bis 4. Dezember 1963
3. Sitzungsperiode:

14. September bis 21. November 1964
4. Sitzungsperiode:

14. September bis 8. Dezember 1965
Die Generalkongregationen (d. h. die Sitzun-
gen im Plenum) fanden im Petersdom statt.
Zwischen der ersten und zweiten Sitzungspe-
riode verstarb Papst Johannes XXIII. (3. Juni
1963). Papst Paul V1. (1963-1978) fiihrte das
Konzil dann 1965 zum Abschluss. An der
vierten und letzten Sitzungsperiode konnte
der Konzilsvater Abt Basil Niederberger von
Mariastein aus gesundheitlichen Griinden
nicht mehr teilnehmen.

Konstitutionen, Dekrete, Erkldrungen

«Sechzehn Dekrete, aber kein einziges Dog-
ma! Das ist das Fazit dieses Konzils, das kein
Lehrkonzil, sondern ein Reformkonzil mit
betont pastoraler Ausrichtung sein wollte»
(August Franzen). Die beschlossenen und
verabschiedeten Dokumente wurden durch
das Konzil mit der Klassifikation als «Konsti-
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tution», als «Dekret» oder als «Erklirung»
differenziert eingeordnet. Wer daraus aber
die Schlussfolgerung zieht, manche Konzils-
beschliisse (z. B. die vielen Dekrete) haben fiir
die Kirche nicht wirklich verbindlichen Cha-
rakter, der zieht einen Trugschluss. Schliess-
lich ist auch das Konzil von Trient fiir die
katholische Kirche nicht minder relevant, nur
weil es lediglich Dekrete verabschiedet hat
(darauf weist etwa Kardinal Kurt Koch mit
Recht hin).

Die Konzilstexte sollen hier der Ubersicht
halber aufgezihlt und in der gebotenen Ver-
einfachung und Kiirze vorgestellt werden — in
der Reihenfolge ihrer Verabschiedung. Die
Dokumente werden wie pipstliche Rund-
schreiben (Enzykliken) mit ihren beiden la-
teinischen Anfangsworten bezeichnet (z.B.
Nostrae aetate) und iiblicherweise mit den
ersten Buchstaben dieser beiden Anfangswor-
te zitiert (z.B. NA). Wir werden daher die
Anfangsworte und die entsprechende Abkiir-
zung jeweils mit anfiihren. So finden die Le-
ser und Leserinnen hier einen Schliissel fiir
die Abkiirzungen, die wir bei den rosarot ein-
gestreuten Zitaten aus Konzilstexten des
Vaticanum II verwenden.

1. Die Konstitution iiber die heilige Liturgie

«Sacrosanctum Concilium» (SC) ist das
erste Dokument, das auf dem Konzil verab-
schiedet wurde. Ziel ist die Erneuerung der
(romischen) Liturgie, das Konzil gibt hier
tibergeordnete Normen fiir solch eine Reform
vor: Die Riten sollen einfach und verstind-
lich sein (Méglichkeit der Volkssprache) und



eine titige Teilnahme aller Glaubigen (nicht
nur des Klerus) erméglichen und fordern. Im
Einzelnen gehen die Artikel ausfiihrlich auf
die Erneuerung der Eucharistiefeier, der tibri-
gen Sakramente und des Stundengebetes ein.
Mit den Artikeln zum liturgischen Jahr, zur
stirkeren Akzentuierung des Sonntags als
«Ur-Feiertag» der Christen (SC 106), zur Kir-
chenmusik und zur religiésen Kunst macht
das Konzil weitere Vorgaben fiir die nach
dem Konzil zu verwirklichende Liturgie-
reform.

2. Das Dekret iiber die sozialen
Kommunikationsmittel

«Inter mirifica» (IM) befasst sich mit dem
Umgang der Kirche und der Glaubigen mit
den Medien und wiirdigt das Recht auf In-
formation in der Gesellschaft, das Gewissens-
urteil des Einzelnen beim Umgang mit den
Medien und die Moglichkeiten, die moder-
nen Kommunikationsmittel fiir das apostoli-
sche Wirken der Kirche zu nutzen.

3. Die dogmatische Konstitution
uber die Kirche

«Lumen gentium» (LG) gehort zu den wich-
tigsten Konzilstexten und klart, was «Kirche»
ist. Kirche als «Mysterium» und «Sakrament»,
ist sichtbar und unsichtbar zugleich und nicht
einfach mit der sichtbaren katholischen Kirche
identisch. Mit den Aussagen tiber das Bischofs-

amt (dem das volle Priestertum zukommt) und

Bis es einen neuen Himmel und eine
neue Erde gibt, in denen die Gerechtig-
keit wohnt, trigt die pilgernde Kirche in
ihren Sakramenten und Einrichtungen,
die noch zu dieser Weltzeit gehéren, die
Gestalt dieser Welt, die vergeht, und
zihlt selbst so zu der Schopfung, die bis
jetzt noch seufzt und in Wehen liegt
und die Offenbarung der Kinder Gottes
erwartet.

(Vaticanum I, LG 48)

der Kollegialitit der Bischofe (zusammen mit
dem Nachfolger Petri), aber auch mit der Beto-
nung des gemeinsamen Priestertums aller
Gldubigen und der Miindigkeit und Verant-
wortung der Laien in der Kirche erginzt die
Konstitution die Aussagen des 1. Vatikani-
schen Konzils (1869/70), das beim Papstamt
stehengeblieben war, weil es kriegsbedingt un-
vollendet abgebrochen werden musste. LG
stellt den Diakonat als eigenstindiges Amt in
der Kirche wieder her und erméglicht den
stindigen Diakonat — auch von verheirateten
Minnern. Wegweisend ist die Rede von der
«pilgernden Kirche» (z.B. LG 48), womit
deutlich wird, dass es sich um eine vorliufige
Grosse handelt, die nicht selbst Mitte und Ziel

des Heilsgeschehens ist, sondern «Zeichen und

Johannes XXIII. hat das Konzil einberu-
fen, verstarb aber am 3. Juni 1963 zwi-
schen der 1. und 2. Sitzungsperiode des
Konzils und wurde 2000 seliggesprochen.
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Der Petersdom im Vatikan dient em I1. Vatikanischen Konzil als Konzilsaula

(hier bei der Er6ffnung des Konzils am 11. Oktober 1962).

Werkzeug» (LG 1). Die Anfangsworte der
Konstitution Lumen gentium («Licht der Val-
ker») beziehen sich daher nicht etwa auf die
Kirche, sondern auf Christus! Der letzte Teil
der Kirchenkonstitution ist Maria gewidmet.
Anstatt ein eigenes Dokument der Verehrung
der Gottesmutter zu widmen, hat das Konzil
Maria (nach heftiger Debatte) bewusst ganz

der Kirche zugeordnet und sie als «Typus» und
«Urbild» der Kirche geehrt.

4. Das Dekret iiber die katholischen
ostkirchen

«Orientalium Ecclesiarum» (OE) beschif-
tigt sich mit den katholischen «Orientalen»,
das heisst mit jenen Ostkirchen, die in voller
Gemeinschaft mit Rom stehen und die mit
etwa 120 Konzilsvitern auf dem II. Vatica-
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num vertreten waren. Deren eigene Tradition
sowie deren Gleichwertigkeit und Eigenstin-
digkeit in Ritus und Kirchenrecht wird nach
gegenteiligen Tendenzen unter Pius XII. wie-
der neu und feierlich betont. Dabei versucht
das Konzil in einzelnen Artikeln auch Brii-
cken zu den von Rom getrennten orthodoxen
Ostkirchen zu bauen.

5. Das Dekret iiber den 6kumenismus

«Unitatis redintegratio» (UR) macht die
Okumene zu einem Hauptanliegen des Kon-
zils (UR 1). Mit diesem Dokument schliesst
sich die katholische Kirche der Okumeni-
schen Bewegung an und macht sich das Mii-
hen um die Einheit zur Pflicht. Anstatt wie
bisher einfach die Riickkehr der getrennten
Glaubensbriider zur katholischen Kirche zu




fordern, rechnet das Dokument damit, dass
auch in der katholischen Kirche nicht alles
«genau genug bewahrt worden ist» (UR 6)

und daher Reformbedarf besteht, um auf die
anderen zugehen zu konnen.

6. Das Dekret iiber die Hirtenaufgabe
der Bischofe in der Kirche

«Christus Dominus» (CD) kniipft als Re-
formdekret an die Kirchenkonstitution (LG)
an und gibt Leitlinien zur Ausiibung des Bi-
schofsamtes und zu damit verkniipften The-
men (Weihbischéfe, Bischofs- und Ditzesan-
synoden, Bischofskonferenzen etc.). Unter
anderem sollen die Bischofe auch den Dienst
der Laien beim Aufbau der Kirche anerken-
nen und ihnen einen gebiithrenden Anteil an
Verantwortung {iberlassen (CD 16). Auch
eine dringend nétige Reform der romischen
Kurie und deren Internationalisierung sowie
die Einbeziehung von Laien wird hier dekre-
tiert.

7.Das Dekret iiber die Ausbildung
der Priester

«Optatam totius» (OT) legt die Grundlagen
fir die Erneuerung der Priesterausbildung
und des damit verbundenen Theologiestu-
diums. An der Ausbildung der Priesteramts-
kandidaten in Priesterseminarien hilt das
Konzil fest. Besonderes Gewicht wird aber
auch auf die Personlichkeitsbildung und die
menschliche Reife gelegt (OT 11).

8. Das Dekret iiber die zeitgemasse
Erneuerung des Ordenslebens

«Perfectae caritatis» (PC): Eckpunkte fiir
die Erneuerung des Ordenslebens sind die
Orientierung am Evangelium, die Riickbe-
sinnung auf die Wurzeln und Quellen der
jeweiligen Ordensfamilie (z.B. Regel) sowie
die Anpassung an die Zeitverhiltnisse. In
Anbetracht der véllig unterschiedlichen Cha-
rismen der verschiedenen Ordensgemein-

schaften in der katholischen Kirche geht PC

besonders auf die evangelischen Rite Armut,
Ehelosigkeit und Gehorsam ein. Neben der
personlichen Armut gibt es auch das «gleich-
sam kollektive Zeugnis der Armut» (PC 13).
Das Gel6bnis der Keuschheit erfordert «psy-
chologische und affektive Reife» (PC 12). Ein
gesundes Gehorsamsverstindnis beinhaltet
auch, dass Untergebene angeh6rt werden und
mitplanen (PC 14). Klassenunterschiede in-
nerhalb der Ordensgemeinschaften, etwa
zwischen Priestern und Laienbriidern, sind
aufzuheben (PC 10 und 15), alle den Orden
eigenen geistlichen und rechtlichen Ordnun-
gen sind nach den Kriterien des Konzils

durchzugehen und veraltete Bestimmungen
auszuscheiden (PC 3).

9. Die Erklarung iiber die christliche
Erziehung

«Gravissimum educationis» (GE) geht mit
einem positiven Blick auf die Errungenschaf-
ten der Moderne (Technik, Wissenschaft,
Kommunikationsmittel, = Volkerverstindi-
gung) auf die christliche Erziehung ein, be-
tont, dass die Erziehungsaufgabe der Kinder
primir Sache von Eltern und Familie ist und
erliutert die Aufgaben der (christlichen)
Schulen und Hochschulen.

10. Die Erklarung iiber das Verhaltnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen

«Nostra aetate» (NA): Aus der urspriingli-
chen Idee, eine Erkldrung zum Verhiltnis der
Kirche zu den Juden zu verabschieden und
damit den Antisemitismus ein fiir allemal aus
der Kirche zu verbannen, ist nach heftigen
Debatten am Ende eine Erklirung geworden

Gewiss ist die Kirche das neue Volk
Gottes, trotzdem darf man die Juden
nicht als von Gott verworfen oder
verflucht darstellen, als wire dies aus der
Heiligen Schrift zu folgern.

(Vaticanum II, NA 4)
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zum Verhiltnis zu allen nichtchristlichen Re-
ligionen, mit denen das Gesprich und die
Zusammenarbeit gesucht werden soll und de-
ren Wert und Wiirde anerkannt wird. Na-
mentlich der Islam wird positiv gewiirdigt.
Der einzigartigen heilsgeschichtlichen Ver-
bundenheit mit dem Judentum ist der 4. Ar-
tikel gewidmet, der unmissverstindlich mit
den traditionellen kirchlichen Antijudaismen
bricht und Antisemitismus als unchristlich
verwirft. Das Konzil verbietet, die Juden als
von Gott verworfenes Volk darzustellen, und
beklagt alle Hassausbriiche und Judenverfol-
gungen. NA formuliert damit auch lehramt-
lich die theologische Wende in den katho-

lisch-jiidischen Beziehungen.

11. Die dogmatische Konstitution
iiber die gottliche offenbarung

«Dei verbum» (DV): Mit dieser dogmati-
schen Konstitution erhilt die Heilige Schrift
auch in der katholischen Kirche ein iiberra-
gendes Gewicht. Gleichzeitig 6ffnet sich die
kirchliche Bibelauslegung weiter der moder-
nen Exegese. Zunichst wird Wesen und Weg
der Offenbarung theologisch reflektiert.
Dann wird iiber das massgebliche Verstind-
nis von Bibel als inspirierter Schrift nach-
gedacht: Gott ist der Urheber, aber die
Menschen, die die heiligen Schriften nieder-
geschrieben haben, sind echte Verfasser
(nicht nur Sekretire). Die Bedeutung der
Heiligen Schrift fiir das geistliche Leben der

In der Heiligen Schrift also offenbart
sich [...] eine wunderbare Herablassung
der ewigen Weisheit, damit wir die
unsagbare Menschenfreundlichkeit
Gottes kennenlernen und erfahren, wie
sehr er sich aus Sorge fiir unser Ge-
schlecht in seinem Wort herabgelassen
hat. Denn Gottes Worte, durch Men-
schenzunge formuliert, sind mensch-
licher Rede nicht unihnlich geworden.
(Vaticanum II, DV 13)
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Kirche wie des Einzelnen wird nachhaltig
betont.

12. Das Dekret iiber das Apostolat
der Laien

«Apostolicam actuositatem» (AA) beschaf-
tigt sich noch einmal mit der Sendung der
Laien in der Kirche. Durch Taufe und Fir-
mung haben sie Anteil am priesterlichen, pro-
phetischen und kéniglichen Amt Christi und
tragen daher Verantwortung fiir den Auftrag
der Kirche. Auf diesem Hintergrund wird die
Bedeutung der Ehe, der Jugend, der Frauen
und auch die nétige Bildung der Laien reflek-

tiert.

13. Die Pastorale Konstitution iiber
die Kirche in der Welt von heute

«Gaudium et spes» (GS): Im Unterschied zu
LG definiert sich hier die Kirche nicht selbst,
sondern versucht ihr Verhiltnis und ihre Ein-
stellung gegeniiber der Welt und ihren Ort in
der Welt zu finden. Offen spricht dieses um-
fangreichste aller Konzilsdokumente iiber
eine Vielzahl von Themenbereichen, ohne ab-
schliessende Wahrheiten zu definieren: Kir-
che und Staat, Ehe und Familie, Wirtschaft
und Sozialordnung, Frieden und Volkerge-
meinschaft, Riistung und Krieg, Wissen-
schaft und Kunst, Gewissen und Freiheit.
Die Konstitution ist geprigt von der Suche
nach dem Dialog und der gemeinsamen Basis
mit allen Menschen. Auch den Atheisten
wird Redlichkeit in ihrem Denken und Tun
nicht abgesprochen. Kein anderes Dokument
des Konzils stellt sich so umfassend die Frage
nach der Glaubwiirdigkeit von kirchlichem
und christlichem Denken und Handeln in-
mitten der modernen Welt und bietet so viel
bedenkenswerten Diskussionsstoff.

14. Das Dekret iiber Dienst und Leben
der Priester

«Presbyterum ordinis» (PO): Wie den Bi-
schofen so ist auch dem priesterlichen Dienst



ein eigenes Dokument gewidmet, das man-
che Aspekte in der Kirchenkonstitution (LG)
nochmals aufgreift und nach einer theologi-
schen Grundlegung des priesterlichen Diens-
tes auf die Aufgaben, die Spiritualitit, den
Lebensstil und die Weiterbildung der Priester
eingeht.

Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedringten aller
Art, sind auch Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Jiinger Christi.
(Vaticanum II, GS 1)

15. Das Dekret liber die Missionstatigkeit
der Kirche

«Ad gentes» (AG): Im Missionsdekret bahnt
das Konzil einer Neuorientierung der Mis-
sionstitigkeit der Kirche den Weg, ohne den
klassischen Begriff «<Mission» auch auf die Si-
tuation bereits christianisierter Linder auszu-
weiten. Dennoch sind viele Postulate ohne
Weiteres auf alle Teile der Kirche iibertrag-
bar: Das Bemiihen, die jeweilige Kultur der
Volker nicht nur zu respektieren, sondern
sich in der Verkiindigung darauf ganz einzu-
lassen («Inkulturation»), der 6kumenische
Geist bei der Glaubensverkiindigung, die Re-
form der romischen Kurie und die auch an
anderer Stelle geforderte Wiederherstellung
des Katechumenates (unter Einbeziehung ei-
ner erneuerten Fasten- und Osterliturgie).

16. Die Erkldrung iiber die Religions-
freiheit

«Dignitatis humanae» (DH): Anders als im
19. Jh. proklamiert die Kirche hier die Reli-
gionsfreiheit als ein Recht, das nicht nur der
«wahren Religion» (also der katholischen Kir-
che), sondern jedem Menschen aufgrund sei-
ner Menschenwiirde zusteht, egal welchem
religiosem Bekenntnis er folgt. Jeder Zwang
widerspricht dem Geist des Evangeliums.

Die Konzilstexte in Deutsch

Auf die deutsche Ubersetzung der Konzils-
texte konnen Interessierte (abgesehen natiir-
lich vom Internet) am einfachsten im prakti-
schen «Kleinen Konzilskompendium» von
Karl Rahner und Herbert Vorgrimler zurtick-
greifen, das immer wieder als Taschenbuch-
ausgabe aufgelegt wird (siche Buchbespre-
chungen Seite 79).

KARL RAHNER
HERBERT VORGRIMLER
Kleines
K()nxils]-\'(')mpcndium

35. AUFLAGE

GRUNDLAGEN THEOLOGIE

HERDER

15



	Die Zeichen der Zeit erkennen : Übersicht, worum es in den 16 Dokumenten des Konzils geht

